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RS OGH 1990/8/7 15Os62/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1990

Norm

StGB §3 A4

StGB §21 Abs1

Rechtssatz

Bei Vorliegen von Notwehr ist eine Einweisung nach § 21 Abs 1 StGB ausgeschlossen, weil die Stra5osigkeit des Täters

nicht allein auf seine Zurechnungsunfähigkeit zur Tatzeit zurückzuführen ist.

Entscheidungstexte

15 Os 62/90
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